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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.06.1956

Norm

ABGB §863 EIII

Rechtssatz

Stillschweigen als Zustimmung, wenn der Käufer vereinbarungswidrig durch eine Rechtsanwalt seinen Rücktritt erklärt

und der Verkäufer sich dazu längere Zeit nicht äußert.

Entscheidungstexte

2 Ob 317/56

Entscheidungstext OGH 20.06.1956 2 Ob 317/56

8 Ob 132/02y

Entscheidungstext OGH 08.08.2002 8 Ob 132/02y

Ähnlich; Beisatz: Hier: Schlüssige Zustimmung des Verkäufers zur Vertragsaufhebung durch Aneignung des

Kaufgegenstandes und dessen neuerliche Versteigerung nach Androhung der gerichtlichen Anfechtung des

Kaufvertrages durch den Käufer wegen Irrtums und laesio enormis. (T1)
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